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Aktionäre mit neuen Informationsrechten ausserhalb der GV 
 
Im neuen Aktienrecht ab 1. Jan. 2023 können Aktionäre von privaten Gesellschaften, die 
mindestens über 10% des Aktienkapitals oder der Stimmrechte verfügen, vom Verwaltungsrat 
jederzeit und nicht nur an der Generalversammlung Auskunft verlangen. Der Verwaltungsrat 
muss die Fragen innerhalb von vier Monaten beantworten. 
Neu können Aktionäre, die mindestens über 5% des Aktienkapitals oder der Stimmen 
verfügen, auch ohne Ermächtigung der Generalversammlung Einsicht in die Geschäftsbücher 
und Korrespondenzen nehmen.  

 

 

Mehrwertsteuerliche Betrachtung von Dienstleistungs-Exporten 
 
Erbringt ein Unternehmen Dienstleistungen im Ausland, so sind diese von der Mehrwertsteuer 
befreit. Sie müssen auf der Mehrwertsteuer-Abrechnung unter den Ziffern 200 und 221 
deklariert werden, analog Warenexporten. Die Belege und Buchungen sind gut zu dokumen-
tieren, mit genauen Leistungsbeschreibungen. 
Als Schweizer Leistungserbringer empfiehlt es sich zu prüfen, ob die exportierte Dienstleistung 
im Land des Empfängers nicht mehrwertsteuerpflichtig ist. Werden zum Beispiel Beratungen 
an Geschäftskunden in EU-Staaten geleistet, wird davon ausgegangen, dass diese Kunden im 
Staat ihrer Ansässigkeit auch mehrwertsteuerpflichtig sind und deshalb die Bezugsteuer 
abrechnen. Werden die gleichen Leistungen an eine Privatperson oder an eine Institution, die 
nicht mehrwertsteuerpflichtig ist erbracht, muss der Schweizer Leistungserbringer selbst 
prüfen, ob er die erbrachte Dienstleistung nicht doch selbst im Staat des Kunden versteuern 
muss und dadurch dort mehrwertsteuerpflichtig wird. Für elektronische Dienstleistungen kennt 
die EU ein vereinfachtes Verfahren, dass OSS Abrechnungsverfahren, bzw. One-Stop-Shop. 

 

 

Mietzinsdepot muss als Vermögen deklariert werden 
 
Das Mietzinsdepot ist ein gesperrtes Bankkonto und Teil des Vermögens des Steuerpflichtigen 
und muss, genau wie der daraus resultierende Ertrag, in der Steuererklärung deklariert 
werden.  
Bei Unternehmen ist das Mietzinsdepot als Anlagevermögen zu deklarieren. 
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Dürfen Personaldossiers digital archiviert werden? 
 
Im Zuge der Digitalisierung werden häufig auch Personaldossiers in Unternehmen digitalisiert. 
Es bestehen im Moment noch keine rechtlichen Vorschriften zur elektronischen Archivierung 
von arbeitsrechtlichen Dokumenten. 
Die Verjährungsfrist aus einem Arbeitsverhältnis unterscheidet sich für den Arbeitgeber und 
des Mitarbeitenden. So verjähren Forderungen des Mitarbeitenden aus dem Arbeitsverhältnis 
bereits nach 5 Jahren. Jene des Arbeitgebers gegenüber dem Mitarbeitenden aber erst nach 
10 Jahren, da er sich an die Verjährungsfrist aus dem Obligationenrecht zu halten hat. 
Die kürzere Verjährungsfrist von 5 Jahren gilt nur für geldwerte Leistungen wie z.B. Lohn, 
Gratifikationen, Boni, Überstundenlohn, Lohnzuschläge, Ferienlohn, usw. Die längere 
Verjährungsfrist von 10 Jahren gilt für den Anspruch auf ein Arbeitszeugnis, Begründung der 
Kündigung und mögliche Schadenersatz-, Genugtuungs- und Entschädigungsansprüche. 
Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, die Personaldossiers weiterhin physisch zu führen, da 
es keine klare rechtliche Regelung für die digitale Aufbewahrung gibt. Vor allem bei 
arbeitsrechtlichen Prozessen ist es wichtig, dass bestimmte Unterlagen in schriftlicher Form 
mit Originalunterschrift vorliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den 

Inhalt der Beiträge übernommen werden. 


